
 

 

RICHTLINIEN)zum)Antrag)eines)Global)Family)Urlaubs)

Gefördert werden Familien mit mindestens einem Kind, welche entweder die Bedarfsorientierte Mindestsicherung beziehen 
oder/und unter der Armutsgefährdungsschwelle (60% des Median-einkommens eines Staates) liegen. Die Familien 
erhalten in Regel eine Woche Urlaube auf Basis HP, größtenteils inkl. Alkoholfreier Getränke und in vielen Fällen kostenlose 
Zugang zu Freizeitanlagen, ggf. Skiausrüstung, Skikurse, Tickets für Bergbahnen etc. Stadthotels laden zu 2 bis 3 Nächte 
ein. Global Family organisiert dazu ebenso Freizeitaktivitäten. In manchen Fällen werden Familien von prominenten 
BotschafterInnen begleitet bzw. oder Aktivitäten eingeladen. 

Diese Summen verstehen sich inklusive Jahreseinkünften aus Erwerbsarbeit, Sozialtransfers (z.B. Bedarfsorientierte 
Mindestsicherung, Familienbeihilfe, etc.), Einkommen aus Unterhaltszahlungen und anderen Privateinkommen. 

Zusätzlich gelten folgende Kriterien: 

1. Die Familie kann es sich aus eigener Kraft nicht leisten auf Urlaub zu fahren 
2. Die Familie ist aufgrund einer Katastrophe, unheilbaren Krankheit, Verlust eines Kindes in einer absoluten 

Ausnahmesituation 
3. Die Familie hat mindestens 3 Jahre keinen Urlaub genossen 
4. Die Familie hat mindestens 1 Kind (bis 18 Jahre) 
5. Die Familie ist aufenthaltsberechtigt in Österreich 
6. Die Familie ist Gewalt bedroht 

Um eine angemessene Unterkunft zu gewährleisten, ist es wichtig, dass besondere Bedürfnisse bei Antragstellung 
mitgeteilt werden (z.B. barrierefreie Unterkunft, Geheimhaltung des Aufenthaltsortes, Krankheiten wie Diabetes, Allergien...) 

Kann der Nachweis der Bedürftigkeit nicht von der Familie selbst erbracht werden, ist von einer öffentlich-rechtlichen 
sozialen Stelle als Empfehlung oder  Leumund zu erbringen. Betroffene Familien können sich als solche an das nächste 
Sozialamt oder eine unserer Partnerorganisationen wenden. Diese finden Sie auf www.global-family.net 

Für die Reiseorganisation erbitten wir je Familie einen zumutbaren Eigenbeitrag von 60.- bis 120,- Euro für den 
kostenlosen Urlaub.  

H INWEIS :  Global Family Resort e.V. haftet nicht für Schäden oder Unfälle, welche während der Leistungserbringung 
passieren (Eltern haben Aufsichtspflicht).  
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